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nicht nur die Finanzen des Bundeshaus-
haltes werden zurzeit heiß diskutiert, 
sondern auch der neue Entwurf des Bun-
desinnenministeriums zum Bundesbesol-
dungs- und -versorgungsangemessen-
heitsgesetz (BBVAngG). Man kann den 
neuen Entwurf nur mit einem Wort 
kennzeichnen: enttäuschend!

Der dbb und der VBB sowie die anderen 
Bundesbeamtenverbände lehnen den 
nach einer „Bearbeitungszeit“ von mehr 
als vier Jahren nach den maßgeblichen 
Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts vorgelegten Gesetzentwurf voll-
umfänglich ab. Dies wird im Wesent-
lichen wie folgt begründet:

Zwar wurden die minimalen rechtlichen 
Anforderungen zur Einhaltung einer 
amtsangemessenen Mindestalimenta-
tion in den niedrigsten Besoldungen 
 gerade noch durch unsystematische, 
 leistungsfeindliche, intransparente und 
temporäre Besoldungselemente ein-
gehalten.

Insgesamt ist der Ansatz jedoch wegen 
der massiven Missachtung des im Grund-
gesetz ausdrücklich normierten Leis-
tungs-, Funktions- und Amtsgrundsatzes 
sowie der Beeinträchtigung des Abstands-
gebots rechtlich erneut bedenklich.

Der Ansatz ist zudem unter keinem 
 Gesichtspunkt geeignet, dauerhaft eine 
verfassungsgemäße, leistungsgerechte 
und attraktive Alimentation der Bundes-
beamtinnen und Bundesbeamten und in 
der Folge auch der Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfänger 
 abzusichern.

Vielmehr werden aus rein fiskalischen 
Gründen – und ohne dass im Bund dafür 
die zwingende Notwendigkeit besteht – 
durch eine dauerhafte Entwertung des 
Grundgehaltes für alle Beamtinnen und 
Beamten die für das deutsche Berufs-
beamtentum prägenden – und gesell-
schaftlich uneingeschränkt akzeptierten 
– Grundsätze der Gewährung der Besol-
dung aufgrund und nach Maßgabe des 
nach bester Eignung und Befähigung ver-
liehenen Amtes, der Grundsatz der funk-
tionsgerechten Besoldung sowie der Be-
stimmung des Grundgehaltes nach dem 
Amt ausgehöhlt.

Dies zeigt sich exemplarisch an der ge-
planten Einführung eines Alimentativen 
Ergänzungszuschlages (AEZ), der in der 
vorgelegten Form zur Umsetzung der 
Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts ungeeignet ist, weil keine Beam-
tin/kein Beamter anhand der Werte 
nachvollziehen kann, ob die gewährte 
Besoldung tatsächlich und jederzeit 
amtsangemessen ausgestaltet ist.

Der Bund – als herausgehobene Gebiets-
körperschaft und über Jahrzehnte allei-
niger Ausgestalter der Alimentation – 
kommt damit auch weder seiner 
Vorbild- und Leitfunktion nach noch 
 sendet er klare, sinnvolle und den Leis-
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tungsgedanken berücksichti-
gende Signale zur notwendi-
gen Weiterentwicklung der 
Strukturen einer jeweils amts-
angemessenen Alimentation. 
Vielmehr führt der Ansatz zu 
nicht vertretbaren Ungleich-
behandlungen innerhalb der 
Beamtenschaft und zu einer 
Überbewertung von Familien-
angehörigen innerhalb des 
 Besoldungsgefüges.

Letztlich wird damit die Arbeit-
gebermarke Bund im Wettbe-
werb um die Gewinnung von 
Nachwuchskräften und die 
 Sicherung des Verbleibs der 
 Bestandskräfte dauerhaft ge-
schwächt. Gleichzeitig wird das 
Vertrauen der Beamtinnen und 
Beamten in den Dienstherrn 
Bundesrepublik Deutschland 
– nach so langer Wartezeit – 
erneut enttäuscht, weil mit 
dem Ansatz offensichtlich 

wird, dass im Rahmen der für 
den Dienstherrn und Besol-
dungsgesetzgeber bestehen-
den Nachsteuerungspflicht 
eine sinnvolle, sachgerechte, 
wertschätzende und attraktive 
Weiterentwicklung der Besol-
dung weder Leitlinie noch 
Maßstab war und ist.

Festgestellt werden muss da-
her auch, dass der vorliegende 
Gesetzentwurf ungeeignet ist, 
das durch die jahrelange 
 Unteralimentation verloren 
 gegangene Vertrauen seiner 
Beamtinnen und Beamten wie-
derzugewinnen. Für die verbe-
amteten Kolleginnen und Kol-
legen ist das leider alles andere 
als motivierend. Zudem ent-
hält der Entwurf keine Vor-
schläge zur längst überfälligen 
und mehrfach zugesagten 
Rückführung der ausschließ-
lichen Sonderbelastungen der 

Bundesbeamtinnen und Bun-
desbeamten durch die erhöhte 
wöchentliche Arbeitszeit, was 
mittelbar ebenfalls in einem 
untrennbaren Verhältnis zur 
Alimentation steht.

Für die Bundeswehr kann ergän-
zend festgestellt werden, dass 
die mit Stolz auf der Tagung 
„Bundeswehr im Dialog“ vor-
getragenen exorbitanten finan-
ziellen Vergünstigungen für 
 Einsätze im Ausland fast aus-
schließlich Soldatinnen und Sol-
daten zugutekommen. Damit 
wirken diese „Erfolge“ für die 
Beamtinnen und Beamten wie 
eine Ohrfeige. Wenn hier zum 
Beispiel für Rufbereitschaft 
oder Mehrarbeit nur beim mili-
tärischen Personal große Sum-
men ausgekehrt werden, so 
dient das ganz gewiss nicht 
dem viel beschworenen bun-
deswehrgemeinsamen Ansatz. 

Wir messen den Dienstherrn an 
seinen Taten und nicht an sei-
nen Worten.

Wir sparen uns hier die Frage, 
ob sich unser Ressort beim BMI 
mit derselben Kraft für die 
amtsangemessene Alimenta-
tion oder die Rückführung der 
erhöhten wöchentlichen Ar-
beitszeit eingesetzt hat. Mit 
allgemeinen Aussagen lassen 
wir uns nicht mehr abspeisen!

Wir jedenfalls kämpfen an der 
Seite des dbb und der anderen 
Bundesbeamtengewerkschaf-
ten weiter!

Ihre

Imke von Bornstaedt-Küpper 
Bundesvorsitzende

  < Aktuelles

Antragskommission Bundesvertretertag 2024
Am 9. und 10. September 2024 
tagte in der Geschäftsstelle in 
Bonn die Antragskommission. 
Die Antragskommission berei-

tet die eingebrachten Anträge 
vor, die auf dem Bundesvertre-
tertag des VBB im November 
beraten und beschlossen wer-

den sollen. Über 180 Anträge 
wurden besprochen, sortiert, 
gegebenenfalls noch einem 
 Arbeitskreis zugeordnet.

Im November werden dann die 
Delegierten des Bundesvertre-
tertages in vier Arbeitskreisen 
über die Arbeit und Zielaus-
richtung des Verbandes für 
die nächsten Jahre entschei-
den.

Arbeitskreis I:
Beamtenrecht, Personal-
vertretungsrecht, Betriebs-
verfassungsrecht

Arbeitskreis II:
Besoldung, Versorgung, 
 besoldungsrechtliche 
 Sondergebiete, Tarifvertrag

Arbeitskreis III:
Organisation, Personalaus-
stattung, Personalhaushalte 
und Stellenpläne

Arbeitskreis IV:
Verbandsorganisation, Sat-
zung, Öffentlichkeitsarbeit mit 
der Annahme oder Ablehnung 
der einzelnen Anträge

 _
< Antragskommission für den Bundesvertretertag 2024
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  < Bundesschwerbehindertenvertretung
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder, 
ich möchte als Bundesschwer-
behindertenvertreter im VBB 
Sie zum Thema Myalgische En-
zephalomyelitis/Chronisches 
Fatigue-Syndrom (ME/CFS) in-
formieren.

Chronisches Erschöpfungssyn-
drom, so wurde bisher ein 
Krankheitszustand mit zum 
Beispiel starker Entkräftung, 
Schmerzen im Kopf, Hals, Ge-
lenken und Muskeln, geringer 
geistiger Leistungsfähigkeit, 
Schlafstörungen, grippearti-
gen Krankheitserscheinungen 
bezeichnet. Betroffene sind oft 
gegen Licht, Geräusche und 
Gerüche empfindlich. Heute 
lautet vielfach die Diagnose: 

Myalgische Enzephalomyeli
tis/Chronisches Fatigue 
Syndrom (ME/CFS)

Die Bezeichnung „Chronisches 
Erschöpfungssyndrom“ wird 
nicht mehr benutzt. Es wird 
stattdessen der Begriff Myal-
gische Enzephalomyelitis (ME) 
in Verbindung mit dem Begriff 
Chronisches Fatigue-Syndrom 
(CFS) verwendet. Der Begriff 
Myalgische Enzephalomyelitis 
(ME) bedeutet auf Altgrie-
chisch „Entzündung des Ge-
hirns und Rückenmarks mit 
Muskelbeteiligung“. Eine 
Schwäche des Begriffs ME ist, 
dass es für pathologische Ver-
änderungen in Muskulatur 
und Gehirn keine sicheren 
 Belege gibt. 

Körperliche Erschöpfung ist ein 
Allerweltssymptom. Es be-
gleitet sowohl 
chronische 
 Infektionen mit 

Hepatitis-, Immundefizienz-(HI-) 
und Coronaviren als auch Schild-
drüsen-, Herz-, Lungen-, Leber- 
und  Nebennieren erkrankungen. 
Auch kann es bei rheumati-
schen Krankheiten wie Arthro-
sen und neurologischen Krank-
heiten wie Multipler Sklerose 
auftreten.

Im Gegensatz dazu ist das 
Chronische Fatigue-Syndrom 
(CFS) – irreführend auch als 
chronisches Erschöpfungssyn-
drom oder postvirales Müdig-
keitssyndrom bezeichnet – 
eine Multisystemerkrankung 
mit neurokognitiven, autono-
men und immunologischen 
Symptomen. Weder mit der 
Kurzatmigkeit nach einer 
 Grippe noch mit wohliger 
 Müdigkeit hat es etwas ge-
mein. Betroffene leiden je 
nach Ausprägung unter einer 
extrem beeinträchtigten 
Leistungs fähigkeit, die je nach 
Ausprägung von starker kör-
perlicher und geistiger Er-
schöpfung begleitet wird. Die 
treffendste Bezeichnung für 
ME/CFS lautet Systemische 
Belastungs intoleranz-
Erkrankung, da sie den für 
die Differenzial diagnostik 
 entscheidenden Schlüssel-
aspekt wiedergibt. 

Schilderung einer betroffenen 
Kollegin:

„Nach meiner Coronainfektion 
bin ich an Long COVID erkrankt. 
Ich leide an Erschöpfung, Kopf-
schmerzen, Tinnitus, Gedächt-
nisproblemen, Schmerzen in 

den Muskeln und in 
der Brust. Kleine Be-
lastungen verstär-

ken meine Symptome derart, 
dass ich zu nichts mehr fähig 
bin. Ich bin froh, meinen Dienst 
im Homeoffice leisten zu dür-
fen. Mein Arzt sagte mir, dass 
niemand wissen könne, wie lan-
ge die Krankheit dauert. Inzwi-
schen lautet die Diagnose ME/
CFS.“

Die schwere neuroimmunolo-
gische Erkrankung ist wenig 
erforscht. Warum Menschen 
daran erkranken, ist in weiten 
Teilen unbekannt. In ganz 
Deutschland gibt es derzeit 
nur eine einzige Spezialambu-
lanz für ME/CFS: das Berliner 
Fatigue-Centrum unter Leitung 
von Frau Prof. Dr. med. Carmen 
Scheibenbogen. Aus Kapazi-
tätsgründen nimmt es nur Er-
krankte aus Berlin und Bran-
denburg auf.

Was bedeutet das für den All-
tag von Menschen, die an ME/
CFS erkrankt sind? Personen, 
die nur leicht betroffen sind, 
weisen kaum merkliche Ein-
schränkungen auf.

Bei mäßig Betroffenen werden 
bereits Tätigkeiten wie Spazie-
rengehen zur Herausforde-
rung. Die schweren Fälle ver-
bringen ihre Tage künstlich 
ernährt und rund um die Uhr 
gepflegt im Dunkel geräusch-
isolierter Zimmer. Ihre Be-
schäftigungsmöglichkeiten 
sind auf null reduziert. Selbst 
Lesen, Radiohören oder Inter-
netsurfen sind nicht möglich. 
Ihnen bleibt nur ein stilles Lie-
gen im Bett.

Vielfach wird ME/
CFS ignoriert. 

Schließlich leiden sie nur unter 
„chronischer Müdigkeit“. Wie 
wenig diese Worte ihren Be-
schwerden gerecht werden, ver-
ärgert alle Betroffenen. Es ist 
kein Burn-out, der nach vielen 
Wochen Urlaub vorbei ist. Stig-
matisierung ist für ME/CFS-Be-
troffene die größte Alltagshür-
de – von privater, öffent licher 
und auch teilweise ärztlicher 
Seite. Betroffene sind keine un-
willigen Simulanten, Ärztehop-
per oder Hypochonder. 

Fehldiagnosen als Burn-out-
Syndrom oder als psychische 
Störung müssen der Vergan-
genheit angehören – nicht nur 
weil sie die Linderung von Be-
schwerden verzögern, sondern 
weil sie Beschwerden verstär-
ken. Wer etwa unter einem 
Burn-out oder einer depressi-
ven Erkrankung leidet, dem 
helfen aktivierende Therapie-
verfahren. Sport beispielswei-
se bessert ihre Krankheitssym-
ptome. ME/CFS-Betroffene 
hingegen erleben nach sport-
licher Aktivität häufig eine 
 Verschlechterung. Für ME/CFS-
Betroffene ist es deshalb ent-
scheidend, ihre Ressourcen zu 
schonen.

ME/CFS wird anhand der Sym
ptome diagnostiziert

ME/CFS weist Überschneidun-
gen mit den Krankheitsbildern 
Long COVID und Post COVID 
auf. Bei einem Teil der schwer 
von Long COVID und Post CO-
VID Betroffenen wird ME/CFS 
dia gnostiziert.

Die genauen Me-
chanismen, wel-
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che die Entstehung und Ent-
wicklung der Krankheit 
bewirken, sind unbekannt. 
Eine ursächliche Therapie gibt 
es derzeit nicht. Manche 
Symptome können jedoch 
mit Medikamenten gelindert 
werden. Betroffenen wird 
vielfach ein individuelles 
Energiemanagement emp-
fohlen.

Nach Aussage des Deutschen 
Ärzteblattes lässt sich ME/
CFS erst diagnostizieren, 
wenn die Symptome ohne 
Besserungstendenz länger als 
sechs Monate bei Erwachse-
nen beziehungsweise drei 
Monate bei Kindern und Ju-
gendlichen bestehen. Inzwi-
schen gilt COVID-19 weltweit 
als der häufigste Auslöser für 
ME/CFS. Bei vielen Betroffe-
nen ist der Erreger der auslö-
senden Infektionserkrankung 
jedoch unbekannt.

Vielfach ist die Beschreitung 
des Rechtsweges zur Anerken-
nung einer noch weitgehend 
unerforschten Krankheit not-
wendig, um gegebenenfalls 
auch einen Antrag auf die An-
erkennung einer Schwerbehin-
derung zu stellen. Denn viel-
fach herrscht die Auffassung, 
dass es bei einer „vorüberge-
henden“ Erkrankung keinen 
Grad der Behinderung gebe. 
(Wie lange auch „vorüberge-
hend“ dauern mag?)

In einer Anlage zu den Versor-
gungsmedizinischen Grundsät-
zen sind bestimmte Diagnosen 
und Beeinträchtigungen be-
stimmten Graden der Behinde-
rung (GdB) zugeordnet. Zu ME/
CFS erfolgt keine ausdrückliche 
Zuordnung bestimmter GdB-
Werte. Es ist aber unter Num-
mer 18.4 erwähnt, dass die 
Auswirkungen dieser Erkran-
kung jeweils im Einzelfall beur-

teilt werden sollen. Umfangrei-
che Gutachten werden hierzu 
wohl notwendig sein.

„Verordnung zur Durchführung 
des Bundesversorgungsgeset-
zes (Versorgungsmedizin-Ver-
ordnung – VersMedV)

18.4 Fibromyalgie

Die Fibromyalgie, das Chroni-
sche Fatigue Syndrom (CFS), die 
Multiple Chemical Sensitivity 
(MCS) und ähnliche Syndrome 
sind jeweils im Einzelfall ent-
sprechend der funktionellen 
Auswirkungen analog zu beur-
teilen.“

Für Betroffene ist es sehr frust-
rierend, immer wieder zu erklä-
ren, dass sie noch nicht gesund 
sind. Vielfach ist die Akzeptanz 
der Krankheit im Kreis der Kol-
leginnen und Kollegen sehr ge-
ring. Dies belastet die Betroffe-

nen zusätzlich. Es ist wie 
immer schlimm und ärgerlich, 
wenn sich Betroffene immer 
entschuldigen und für Ver-
ständnis für die Auswirkung 
der Krankheit bitten müssen. 
Hier bitte ich um Verständnis 
gegenüber den betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen. 

Zur weiteren Info verweise ich 
auf viele Beiträge im Internet, 
sowie zum Beispiel auf die 
ARD-Mediathek, wo unter dem 
Suchsymbol und Eintrag „Fa-
tigue-Syndrom“ verschiedene 
Beiträge zu diesem Thema in-
formieren.

Ich verbleibe  
mit herzlichen Grüßen, 

Gerhard Bernahrndt,

Bundesschwerbehinderten-
vertreter

  < Arbeitnehmer/-innen im VBB

Zweiter Qualitätszirkel Personalentwicklung –  
gute Perspektiven für Tarifbeschäftigte schaffen!
Am 17. und 18. September 2024 fand unter der 
Leitung von Ministerialrat Jürgen Lorse, Referats-
leiter BMVg P II 3, der 2. Qualitätszirkel Personal-
entwicklung Tarifbeschäftigte in Berlin statt. Das 
Ziel der Veranstaltung war, vier Jahre nach dem 
1. Qualitätszirkel Bilanz zu ziehen.

Für den VBB nahmen die 
 Bundesvorsitzende Imke v. 
Bornstaedt-Küpper und der 
Sprecher Fachbeirat Tarif, 
 Alexander Hess, teil.

Hat der Weg, der durch die 
2017 erlassene zentrale Dienst-
vorschrift A-1340/15 „Perso-
nalentwicklung (PE) für Tarif-
beschäftigte“ eingeschlagen 
wurde, den gewünschten Er-
folg gebracht? Ist die Personal-
entwicklung für Tarifbeschäf-
tigte in dieser Form noch 
zeitgemäß oder müssen die 
Stellschrauben im Rahmen der 
Landes- und Bündnisverteidi-

gung (LV/BV) nachjustiert wer-
den? Diese Fragen wurden 
 unter anderem in Diskussions-
runden und mittels Fachvor-
trägen erörtert.

Wie bedeutsam die Personal-
entwicklung für Tarifbeschäf-
tigte für den Arbeitgeber Bun-
deswehr ist, unterstrich die 
Abteilungsleiterin Personal im 
BMVg, Ministerialdirektorin 
Oda Döring, in ihrem Gruß-
wort. Mit dem PE-Konzept 
nimmt das BMVg auf Bundes-
ebene eine wichtige Vorreiter-
rolle ein. Dies wird in den kom-
menden Jahren insbesondere 

im Kontext der Personalbin-
dung von großer Bedeutung 
sein. „Personalbindung bedeu-
tet Personalgewinnung nach 
innen gerichtet“, stellte Frau 
Döring fest.

In den anschließenden Diskus-
sionsrunden mit den Teilneh-
menden, die aus Vertreterinnen 
und Vertretern von Gewerk-
schaften und Verbänden, dem 
Hauptpersonalrat sowie aus 

Dienststellen ziviler und militä-
rischer Organisationsbereiche 
bestanden, wurde die bisherige 
Regelung kritisch unter die Lupe 
genommen. Dabei wurden vor 
allem die fehlenden Karriere-
möglichkeiten insbesondere 
auf Ortsebene angesprochen. 
Es sind bereits durch fehlende 
Funktions- beziehungsweise 
Tätigkeitsmerkmale in den Or-
ganisationsgrundlagen die Ein-
gruppierungsmöglichkeiten 
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sehr begrenzt. Darüber hinaus 
fand eine kritische Auseinan-
dersetzung mit dem im TVöD 
Bund hinterlegten Begriff „Qua-
lifizierungsgespräch“ statt. 
Durch ein Live-Voting hatten 
alle Teilnehmenden die Mög-
lichkeit, aus sechs verschiede-
nen Vorschlägen eine neue 
 Begriffsbezeichnung auszuwäh-
len. Zukünftig wird nunmehr 
den Tarifbeschäftigten ein 
 „Perspektivgespräch“ ange-
boten.

Bereits im Vorfeld der Veran-
staltung hatte der VBB dem Mi-
nisterium mehrere konstrukti-
ve Vorschläge unterbreitet und 
konnte diese im Verlauf der 

Veranstaltung – insbesondere 
in den sogenannten „Fishbowl 
Diskussionen“ – vorstellen. 
„Wir müssen neben den eta-
blierten PE-Maßnahmen wie 

zum Beispiel die Meisterausbil-
dung für den handwerklichen 
Bereich und die verwaltungsei-
gene Fachprüfung I und II für 
den Verwaltungsbereich noch 
mehr individuelle Lösungen mit 
Blick in die digitale Zukunft an-
bieten. Wenn Personalentwick-
lung erfolgreich sein soll, muss 
die Bundeswehr bereit sein, da-
rin zu investieren, und die Be-
reiche Personalmanagement 
in den Bundeswehrdienst-
leistungszentren mit einem 
Dienstposten Personalentwick-
lung für das zivile Bestandsper-
sonal ausstatten“, stellt Alex-
ander Heß, Sprecher Fachbeirat 
Tarifpolitik im VBB, fest. Zu-
sätzlich forderte der VBB ein 

gezieltes Veränderungsma-
nagement mit einer Evaluie-
rung zur „Personalentwicklung 
Tarifbeschäftigte“ ein.

Ministerialrat Lorse bedankte 
sich in seinen Schlussworten 
für die aktiven und wertvollen 
Diskussionsbeiträge und ver-
sprach, dass die Vorschläge 
und Anregungen aufgenom-
men werden. Der VBB dankt 
dem Kollegen Lorse für seine 
sehr professionell moderierte 
und erfolgreich durchgeführte 
Veranstaltung und wird auch 
zukünftig die Qualifizierung 
und Personalentwicklung von 
Tarifbeschäftigten aktiv be-
gleiten.

 _

  < Aus unseren Bereichen und Landesverbänden

 < Bereich Niedersachsen/Bremen

Vorsitzender: Karl Nowotny 
GustavMeyerStraße 101 
29633 Munster 
Telefon: (05192) 125004

 < Standortgruppe Hannover

Wir leisten uns Gelassenheit

Am 5. September hat die VBB-
Standortgruppe Hannover zu 
einem Vortrag über das Thema 
„Gelassenheit“ in die Liegen-
schaft Kurt-Schumacher- 
Kaserne in Hannover geladen. 
Wieder einmal hat die Stand-
ortgruppenvorsitzende, Kolle-
gin Anja Landig, Frau Nicola 
Johnsen von der Agentur „Psy-
chologische Wege“ gewinnen 
können, einen ansprechenden 
Vortrag zu halten.

Zu dem Vortrag im Rahmen des 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements sind alle Bundes-
wehrangehörigen des Standor-
tes Hannover eingeladen 

worden, um zu zeigen, dass die-
ses Thema uns alle angeht und 
der VBB für alle offen ist.

Trotz der hohen Temperaturen 
in diesen Tagen hat man ge-
spürt, dass die Teilnehmenden 
an diesem Vortrag Gefallen ge-
funden haben.

Frau Johnsen hat in ihrer be-
währten Art die Stellschrauben 
dargestellt, mit denen Stress 
auf allen Ebenen für eine gelas-
sene Zukunft bekämpft wer-
den kann. Zum besseren Ver-
ständnis ist auch immer ein 
Blick darauf geworfen worden, 
was in Stresssituationen in un- < Kollegin Anja Landig (links) mit der Vortragenden Frau Johnsen
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